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Landkreis Wittmund  
Der Landrat 
Finanzwesen 
  

Vorlagen-Nr. 
0162/2025 

 

BESCHLUSSVORLAGE 

öffentlich 

 
    Beratungsfolge                                                                             Sitzungstermin     TOP 

 
 

Haushaltsausschuss 03.12.2026  
 
 

Kreisausschuss 02.12.2025  
 
 

Kreistag 04.12.2025  

 

 

Betreff: 

 

Aufnahme des Landkreises Friesland in die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR 
(KRLO) 

 
Beschlussvorschlag: 
Dem Aufnahmeantrag des Landkreises Friesland in die Kooperative Regionalleitstelle 
Ostfriesland AöR wird zugestimmt. 
 
 

 
Sachverhalt: 
Die Landkreise Aurich, Leer und Wittmund betreiben gemeinsam die Kooperative 
Regionalleitstelle Ostfriesland AöR (KRLO). Diese Anstalt öffentlichen Rechts übernimmt die 
Aufgabe des Errichtens und Betreibens einer gemeinsamen, integrierten Regionalleitstelle für 
die Feuerwehren und Rettungsdienste der Trägerkörperschaften. Ziel ist eine höhere 
Sicherheit und Effektivität sowie die Erzielung wirtschaftlicher Vorteile gegenüber dem Betrieb 
einzelner Leitstellen. 
 
Mit Schreiben vom 10.10.2025 und dem Beschluss des Kreistages vom 08.10.2025 hat der 
Landkreis Friesland die Aufnahme in die KRLO zum nächstmöglichen Zeitpunkt beantragt. In 
den vorangegangenen Gesprächen zwischen dem Vorstand der KRLO und dem Landkreis 
Friesland wurde vereinbart, dass eine Übernahme des Dispositionsbetriebs durch die KRLO 
frühestmöglich ab 2028 erfolgen kann. Zu einem später noch genau festzulegenden Zeitpunkt 
soll der Leitstellenbetrieb für den Landkreis Friesland von der bisherigen Leitstelle Friesland-
Wilhelmshaven auf die KRLO übergehen. 
 
Mit der Aufnahme ist eine Änderung der Satzung der KRLO erforderlich, über die die 
Trägerkommunen im zu beschließen haben. Mit Inkrafttreten der Satzungsänderung wird die 
Zahlung der Stammkapitaleinlage in Höhe von 150.000 Euro durch den Landkreis Friesland 
fällig. 
 
Der Beitritt weiterer Gebietskörperschaften führt zwar langfristig zu zusätzlichen 
Aufwendungen, verbessert jedoch zugleich die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Anstalt. Die 
laufende Finanzierung erfolgt über eine jährliche Umlage auf Basis des vom Verwaltungsrat 
festgelegten Kostenverteilungsschlüssels (Einwohnerzahl, Fläche, Einsatzzahlen). Mit 
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Übernahme des operativen Betriebs wird der Schlüssel entsprechend angepasst, sodass eine 
angemessene Beteiligung an den Betriebskosten der KRLO sichergestellt ist. 
 
Der Vorstand der KRLO befürwortet ausdrücklich die Aufnahme des Landkreises Friesland in 
die Anstalt. 
 

 
 
 

 

 
Vorlage betrifft klimarelevante Maßnahmen: Ja    Nein  
Falls ja, in welcher Art: Siehe Anlage 
 

 

 

 

 

Wittmund, den 13.11.2025  Abstimmungsergebnis: 

  Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

  Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

  Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.: 

gez. Trauernicht, Jan  Kreistag Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 

 
Anlage 1 Antrag Friesland Beitritt KRLO 
Anlage 2 Beschlussfassung zum Beitrittsantrag des Landkreises Friesland 
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